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1. VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss 
zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 

öffentliche Bekanntmachung 
zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) BauGB i.V.m. mit der Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauG 

öffentliche Bekanntmachung zur frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß§ 3(1) BauGB 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gemäß§ 4 (1) BauGB 

Beschluss zur förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (2) BauGB i.V.m. mit der Beteiligung der Behörden und Träger
öffentlicher Belange gemäß§ 4 ff. i.V.m. § 4a ff. BauGB

Öffentliche Bekanntmachung zur förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß§ 3 (2) BauGB 

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 (2) BauGB 
i.V.m. mit der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher
Belange gemäß§ 4 ff. BauGB i.V.m. § 4a ff. BauGB

Feststellungsbeschluss durch die Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Schussenried - lngoldingen 

Genehmigung durch das Landratsamt Biberach 
Das Genehmigungsverfahren wurde durch das Landratsamt 
Biberach mit Erlass abgeschlossen 
(§6 Abs.1 BauGB i.V.m. §2Abs.4 BauGB)

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Genehmigung vom 
14.11.2025 im Mitteilungsblatt ist die 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad-Schussenried - lngoldingen für die Gemarkung lngoldingen 
rechtswirksam geworden. 
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